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Vorlesung Strafrecht - Besonderer Teil - Arbeitsblatt Nr. 57 

Rechtsbeugung, § 339 StGB 
 

 
I.  Rechtsgut: Die staatliche Rechtspflege 
 
II.  Der objektive Tatbestand des § 339 StGB 
 1.  Täterkreis: a) Richter (vgl. § 11 I Nr. 3 StGB), b) Schiedsrichter (vgl. §§ 1025 ff. ZPO), c) anderer Amtsträger 

(vgl. § 11 I Nr. 2 StGB): nichtrichterliche Amtsträger sind nur dann potentielle Täter, wenn ihre Tätigkeit im Hin-
blick auf ihren Aufgabenbereich und ihre Stellung mit der eines Richters vergleichbar ist. Notwendig: unparteiische 
Stellung, Entscheidung von gewissem Gewicht; z.B.: Staatsanwalt, Rechtspfleger bei Wahrnehmung richterlicher 
Aufgaben, Verwaltungsbeamter bei Erlass von Bußgeldbescheiden; nicht: Gerichtsvollzieher, Finanzbeamter bei 
Erlass von Steuerbescheiden, Polizeibeamte. 

 2.  Die Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache: Rechtssache = Rechtliche Angelegenheit, an der mehrere Be-
teiligte sich mit widerstreitenden Interessen oder Belangen gegenüberstehen können und über die in einem förmli-
chen Verfahren nach Rechtsgrundsätzen zu entscheiden ist (in Abgrenzung zum bloßen Verwaltungsverfahren).  

 3.  Tathandlung: Beugung des Rechts: Verletzung des geltenden materiellen oder auch prozessualen Rechts. Dabei 
kann: a) der Sachverhalt verfälscht werden,  

    b) das Recht falsch angewendet werden, 
    c) Ermessen missbraucht werden, 
    d) eine (Aufklärungs-)Pflicht verletzt werden oder 
    e) eine unzulässige Maßnahme getroffen werden. 

Die Rechtsbeugung kann sowohl durch Tun als auch durch Unterlassen geschehen. 
  Streitfrage: Welcher Maßstab ist an die „Beugung des Rechts“ anzulegen? 

   –  Objektive Theorie: Eine Beugung des Rechts liegt vor, wenn sich die Entscheidung nicht mehr im Rahmen 
des objektiv noch Vertretbaren bewegt. Die Entscheidung muss also unvertretbar sein. 

   –  Subjektive Theorie: Eine Beugung des Rechts liegt vor, wenn sich der Entscheidende bewusst entgegen 
seiner juristischen Überzeugung entscheidet, selbst wenn diese Entscheidung objektiv (noch) vertretbar wäre 
(wird heute kaum noch vertreten). 

   –  Pflichtverletzungstheorie: Eine Beugung des Rechts liegt dann vor, wenn der Entscheidende bei der Ent-
scheidung eine ihm obliegende (Amts-)Pflicht verletzt. Entscheidend ist, ob er seine Entscheidung aus sach-
fremden Erwägungen trifft. Ob diese Entscheidung objektiv vertretbar ist, ist unbedeutend.   

   –  Objektive „Schwere“ Theorie: Der BGH verlangt auf der Grundlage der objektiven Theorie, dass durch die 
Entscheidung das objektive Recht in schwerwiegender Weise verletzt wird, klammert also leichtere Rechts-
verletzungen aus. Notwendigkeit einer restriktiven Auslegung des § 339 StGB. 

 4.  Die Bevorzugung oder Benachteiligung einer Partei: Unter "Partei" ist hier jeder Verfahrensbeteiligte zu verste-
hen. 

 
III.  Der subjektive Tatbestand des § 339 StGB: Ausreichend ist hier dolus eventualis. 
 
IV.  Sonstige Problempunkte 
 1.  Täterschaft und Teilnahme: § 339 StGB ist ein echtes Amtsdelikt und insoweit Sonderdelikt. Mittäterschaft und 

mittelbare Täterschaft einer nicht in § 339 StGB genannten Person sind nicht möglich. 
 2.  Sperrwirkung des § 339 StGB: § 339 StGB entfaltet insoweit eine "Sperrwirkung" gegenüber anderen Tatbestän-

den, als eine Bestrafung z.B. wegen Freiheitsberaubung nur dann möglich ist, wenn der Richter zugleich wegen ei-
ner Rechtsbeugung bestraft wird. 
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